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[ ] Sonstiges

Vorlagen Nr. 61/011/2015

offentlich

Fachbereich: Planungsamt Datum: 23.03.2015
Bearbeiter: Michael Minch Az.: 61-2-H-739-15/15
Beratungsfolge Termine Art der Entscheidung
Beirat bei der Unteren Landschaftsbehérde |15.04.2015 Anhorung

des Kreises Mettmann

Planfeststellung fiir den Neubau der A 44 von Bau-km 14+150 bis 14+780 einschlieB-
lich Autobahnkreuz Ratingen- Ost (A 44/A 3); Deckblatt 3- Neubau Regenriickhaltebe-
cken (RRB) Brachter Strae auf dem Gebiet der Stadt Ratingen, Gemarkung Homberg,
Flur 1,6 und 7.

Entwicklungsziel 1 - Erhaltung
Entwicklungsziel 2 - Anreicherung
Entwicklungsziel 3 - Wiederherstellung
Entwicklungsziel 4 - Ausbau
Entwicklungsziel 5 - Ausstattung
Entwicklungsziel 6 - Temporare Erhaltung

Naturschutzgebiet

Naturdenkmal
Landschaftsschutzgebiet
Geschlutzter Landschaftsbestandteil
Brachflache

Sonstiges

FFH-Gebiet
300m Zone zum FFH-Gebiet

L0 JOUOXOOD dodoox

Beschlussvorschlag:

Der Beirat stimmt der Verwaltungsabsicht zu, im Planfeststellungsverfahren fur den Neubau
der A 44 von Bau-km 14+150 bis 14+780 einschlieRlich Autobahnkreuz Ratingen-Ost (A 44 /
A 3) und zum Deckblatt 3 - Neubau Regenrtickhaltebecken (RRB) Brachter Stralle auf dem
Gebiet der Stadt Ratingen, Gemarkung Homberg, Flur 1, 6 und 7 keine Bedenken abzugeben.
Die Anregung unter Punkt 7 wird unterstutzt. Die erforderliche Befreiung nach § 67 Bundesna-
turschutzgesetz wird aufgrund der Konzentrationswirkung des Planfeststellungsverfahrens
dort mit erteilt.
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..,,/V‘ Kreis Mettmann

r
Der Landrat

Fachbereich: Planungsamt Datum: 23.03.2015
Bearbeiter: Michael Minch Az.: 61-2-H-739-15/15

Planfeststellung fiir den Neubau der A 44 von Bau-km 14+150 bis 14+780 einschlieR-
lich Autobahnkreuz Ratingen-Ost (A 44/A 3); Deckblatt 3 - Neubau Regenriickhaltebe-
cken (RRB) Brachter Strae auf dem Gebiet der Stadt Ratingen, Gemarkung Homberg,
Flur 1,6 und 7.

1. Anlass der Vorlage und Erlauterung des Vorhabens:

Das vorliegende Deckblatt 3 zur Planfeststellung fir den Neubau der A 44 von Bau-km
14+150 bis 14+780 einschliellich des Autobahnknotens A 44 / A 3 (Autobahnkreuz Ratingen -
Planfeststellungsbeschluss vom 24.04.1991) beinhaltet die Plananderung im Hinblick auf die
Einleitung des Stralienoberflachenwassers der A 3 und der A 44 zusammen mit Boschungs-
und Hangwasser Uber die bestehende Sonderanlage (SAL) an der A 3 (Kombination der Ei-
genschaften eines Abscheidebeckens (LFA) mit denen eines Regenriickhaltebeckens (RRB)
in den Hahnerhofbach bzw. Homberger Bach auf dem Gebiet der Stadt Ratingen. Mit dieser
Plananderung soll die Mdglichkeit geschaffen werden, die bisherige Einleitungsmenge in den
Vorfluter zu reduzieren und eine damit verbundene potentielle Hochwassergefahr zu entschar-
fen.

Es wurde bereits im Jahre 2008 ein Deckblatt (Deckblatt 2 b vom 18.01.2008 und Deckblatt 2
b I vom 04.09.2008) aufgestellt, wobei das erforderliche Riickhaltevolumen in Form eines Re-
tentionsraumes im nordwestlichen Ohr des Autobahnkreuzes Ratingen-Ost geschaffen wer-
den sollte. Die hierzu erlassenen Planfeststellungsbeschliisse vom 24.09.2008 und vom
26.02.2010 sind beklagt worden.

Mit Urteil vom 20.12.2011 hat das BVerwG im Verfahren 9.A 31.10 der Klage teilweise statt-
gegeben. Zum einen ist die dem Anderungsplanfeststellungsbeschluss vom 26.02.2010 bei-
gefugte wasserrechtliche Erlaubnis aufgehoben worden, zum anderen hatte der Planfeststel-
lungsbeschluss aufgrund der durchgeflhrten Vorpriufung nicht erlassen werden durfen, ohne
die Anderungsplanung zuvor einer Umweltvertraglichkeitspriifung zu unterziehen. Aus diesem
Grund ist eine Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (UVU) durchgefuhrt worden, um Mdéglich-
keiten der Vergroflerung des Regenrlckhaltevolumens im Bereich des AK Ratingen-Ost zu
untersuchen.

Das vorliegende Deckblatt berticksichtigt das Ergebnis der UVU mit der entsprechenden Lage
des geplanten RRB. In der UVU wurden 5 Standorte bzw. Varianten fir das erforderlich wer-
dende Ruckhaltevolumen untersucht, wobei sich die Variante 5 als die gunstigste Losung er-
wiesen hat und nun Gegenstand dieses Deckblattes ist.

2. Ortlichkeit des Vorhabens:

Das AK Ratingen-Ost liegt im Osten der Stadt Ratingen. Die genaue Lage ist unten und aus
den Anlagen zu ersehen. Der Homberger Bach verlauft im Norden des AK Ratingen-Ost.
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3. Bestandteile der geanderten Planfeststellung:

Die nachfolgend aufgefiinrten Anderungen sind Bestandteil des vorliegenden Deckblattes:
e Regenruckhaltebecken ,Brachter StralRe” mit Leichtflissigkeitsabscheider
e Neue Ablaufleitung DN 125 zum Homberger Bach mit Beibehaltung der Einleitungs-
stelle 1 gemaf der Planfeststellung vom 21.02.2007 fir den Neubau der A 44
¢ Neue Ablaufleitung DN 1000 von der A 3 zum neuen RRB
e Umbau der bestehenden SAL an der A 3
e Zulaufkanal A 44 DN 800

000'000S"
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Das RRB ist fir ein 100- jahriges Ereignis ausgelegt, wobei dann 10.700 cbm Volumen zur
Verfligung stehen. Fir seltenere Ereignisse stehen bei Volleinstau 16.523 cbm zur Verfliigung.
Die in das RRB entwassernde versiegelte Flache der A 44 / A 3 betragt 19,4 ha. Die Einlauf-
menge in den Homberger Bach betragt maximal 68 I/s, das ist die vom BRW errechnete Men-
ge, die das Gewasser bei Regenereignissen auch ohne Versiegelung erhalten wirde. Durch
die Rlckhaltung des Regenwassers im Becken ist also gewahrleistet, dass die Unterlieger
des Homberger Baches nicht mehr Wasser erhalten, als auch ohne Versiegelung ankommen
wirde.

4. Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (UVU):

Im Verlauf der vorbereitenden Planung hat die Strallenbauverwaltung als Beitrag zur Umwelt-
vertraglichkeitsprifung eine UVU zur Findung des geeignetsten Standortes bzw. der geeig-
netsten Variante fir eine VergréRerung des Ruckhaltevolumens erarbeiten lassen. Die UVU
entspricht den gesetzlichen Vorgaben des UVPG. Die Landschaftsbehérden und die Natur-
schutzvereinigungen waren an der Erarbeitung beteiligt.

Folgende Varianten wurden untersucht:

V1: Retentionsraum im nordwestlichen Autobahnohr des AK Ratingen- Ost
V2: Retentionsraum Homberger Bach

V3: Staukanalsystem unter der A 44 6stlich des AK Ratingen- Ost

V4: Separate Beckenanlage siidostlich des AK Ratingen- Ost

V5: Separate Beckenanlage siidwestlich des AK Ratingen- Ost

Untersuchungsgebiet der UVU mit Varianten V1 bis V5:

B
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Die UVU kam zu folgendem Ergebnis: ,In der Zusammenschau der Auswirkungen auf die zu
betrachtenden Schutzgiter stellt sich insgesamt Variante 5 als die vorteilhaftere Lésung dar.”
Die Variante 5 wurde somit planerisch prazisiert.

5. Verhaltnis des Vorhabens zum Artenschutz:

Fur das Vorhaben wurde eine artenschutzrechtliche Prufung (ASP) durchgefihrt. Die nachfol-
gend aufgefihrten, nur potentiell im Untersuchungsgebiet vorkommenden planungsrelevanten
Arten, wurden aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen von einer ,Art-zu-Art“- Un-
tersuchung ausgenommen: Teichrohrsanger, Wasserralle, Geburtshelferkrote, Kammmolch,
Zauneidechse und Grof3e Moosjungfer.
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Anlasslich der nachfolgenden vertieften Untersuchungen fir Fledermause und Végel kommt
der Gutachter zu folgendem Ergebnis:

.Fur die vertieft untersuchten Fledermausarten wurde bei keiner Art ein Zutreffen der Verbots-
tatbestande des § 44 Absatz 1 BNatSchG prognostiziert. Zusatzliche MalRnahmen sind daher
nicht erforderlich. Bei folgenden Vogelarten wurde ein Zutreffen der Verbotstatbestande des §
44 Absatz 1 BNatSchG nicht vollkommen ausgeschlossen: Baumpieper, Kuckuck, Mausebus-
sard, Nachtigall, Rotmilan und Waldkauz. Als Malihahmen sind daher vorzusehen:

Kuckuck und Nachtigall: Zeitliche Beschrankung fir das Freimachen des Baufeldes mit Ent-
fernung der Gehdlze im Bereich der geplanten Beckenanlage;

Baumpieper, Kuckuck, Nachtigall, Mausebussard, Rotmilan und Waldkauz: Zeitliche Be-
schrankung fur das Freimachen des Baufeldes im Bereich der geplanten Ableitung nordwest-
lich des Autobahnkreuzes sowie fir die Durchfiihrung der Bauarbeiten (Leitungsverlegung).

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die (vorsorglich) angenommenen Verbotstatbestande
gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG fur die genannten Arten mit den beschriebenen Malinahmen
vollstandig zu vermeiden sind. Weitergehende Maflnahmen sind nicht erforderlich. Ein Aus-
nahmeverfahren gem. § 45 (7) BNatSchG ist fur diese Arten nicht erforderlich.*

Als MaRnahmen zur Vermeidung sind vorgesehen:

o Das Freirdumen des Baufeldes und die Entfernung der Gehdlze dirfen nur in der Zeit
zwischen dem 01. Oktober und dem 31. Marz erfolgen. Nach dem Freirdumen kann
unmittelbar mit dem Bau der Beckenanlage begonnen werden. Diese Malihahme er-
folgt vorsorglich zur Vermeidung von Verbotstatbestanden fur die Arten Kuckuck und
Nachtigall.

e FuUr die Durchfuhrung der Bauarbeiten zur Leitungsverlegung werden folgende zeitliche
Beschrankungen festgelegt: Das Freirdumen des Baufeldes mit Entfernung des Gras-
und Staudenbewuchses und das Entfernen des flachig geringen Gehdlzbewuchses
darf nur in der Zeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar erfolgen. Nach
dem Freirdaumen des Baufeldes missen die Bauarbeiten zunachst ruhen. Die Verle-
gung der Leitung kann dann ab dem 01.August durchgefihrt werden und muss bis
zum 28. Februar des Folgejahres abgeschlossen sein. Diese Mallnahme erfolgt vor-
sorglich zur Vermeidung von Verbotstatbestanden fur die Arten Kuckuck, Nachtigall,
Baumpieper, Mausebusserd, Rotmilan und Waldkauz.

Uber diese vorsorglich eingesetzten Beschrankungen sind nach Auffassung der unteren
Landschaftsbehdrde keine weiteren MalRnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbestanden
erforderlich.

6. Verhiltnis des Vorhabens zur Eingriffsregelung:

Das Vorhaben bedingt Eingriffe in Natur und Landschaft. Es wurde ein ,Landschaftspflegeri-
scher Begleitplan® (LPB) mit einer Eingriffsbilanzierung erarbeitet. Folgende bau- und anlage-
bedingten Flacheninanspruchnahmen sind beim Bau der Beckenanlage sowie fir die Verle-
gung der Wasserableitung zu erwarten:

e StralRenbegleitgrin ohne Gehdlzbestand (VAmr4) 520 gm
e Stralenbegleitgrin mit Gehdlzbestand (VAmMr9) 1.760 gm
e Siedlungs- und Verkehrsbrache (HWneo6) 110 gm
¢ Ruderal- und Hochstaudensaum (KBneo4) 860 gm
¢ Ruderal- und Hochstaudensaum (KBneo5) 430 gm
e Geblsch, Strauchgruppe (BBO100) 3.670 gm
e Laubmischwald einheimischer Arten (AG2 90) 8.950 gm und
e Laubmischwald einheimischer Arten (AG2 100) 120 gm

Gesamt: 16.420 qm
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Die bestehende Sonderanlage (SAL) mit Regenrlickhaltebecken und Leichtflissigkeitsab-
scheider im nordéstlichen Quadranten des Autobahnkreuzes wird optimiert und bleibt weiter in
Funktion. FUr den Bau des Rickhaltebeckens (RRB) ist eine erhebliche Erdmasse (ca.
110.000 cbm) zu entfernen. Das RRB erhalt eine Folienabdichtung sowie eine Kiesabde-
ckung, welche mit Schilf bepflanzt wird. Die Béschungen erhalten eine Raseneinsaat; die um-
liegenden Flachen kénnen zur Eingrinung der Anlage bepflanzt werden. Die bauzeitlich be-
anspruchte Flache fur die Wasserableitung kann weitgehend wieder hergestellt werden.

Durch diese Malthahmen kann der Nachweis der Vollkompensation noch nicht erbracht wer-
den. Hierzu schlagt der Gutachter folgende Ersatzmallnahmen vor:

o E1: Sukzessionsflache mit kleinflachiger Anpflanzung von Strduchern, 3.700 gm

o E2: Entwicklung von Extensivgriinland, 10.540 gm

¢ E3: Anpflanzung einer freiwachsenden Strauchhecke, 1.730 gm und
e E4: Anpflanzung eines Geholzbestandes, 3.500 gm

Gesamt: 19.470 qm

Lage der geplanten Ersatzmaﬂnahmen
=E ,f Lage der gepl. Ersazmaltnahmen
: g ' LBP RegenrGckhaltung A44 /A 3

Eingriffsbereich Beckenanlage mit
"7/ landschafisplegerischen Malnahmen

[T ErsatzmaBnahmen RRB

nachrichtiich
| Crsatzmafinahmen gem. A4 Deckblatt 6.1

Als Ergebnis kommt der LPB zu dem Ergebnis, dass dem Eingriffswert von 103.560 Punkten
nach Durchfihrung aller Mallnahmen ein Kompensationswert von 107.620 Punkten gegen-
Uber steht. Das Vorhaben ist also mit einem Uberschuss von 4.060 Punkten ausgeglichen.

7. Beurteilung der geplanten MaBnahme:

Die untere Landschaftsbehérde beabsichtigt, bei Durchflhrung aller im LPB dargestellten
Schutz-, Gestaltungs-, Minderungs-, Vermeidungs- und Kompensationsmaflinahmen keine
Bedenken gegen das Vorhaben zu erheben. Sie regt aber an, fur die Durchfihrung des Pro-
jektes eine 6kologische Baubegleitung einzurichten. Weiterhin wird die Einrichtung regelmaRig
stattfindender Baubesprechungen angeregt.

Die Erteilung der Befreiung liegt im Uberwiegenden o&ffentlichen Interesse. Durch eine Varian-
tenuntersuchung wurde die die Umwelt am wenigsten belastende Variante ermittelt. Die Ablei-
tung der Wassermengen, die auf den demnéchst versiegelten Flachen der neuen A 44, aber
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auch auf der bestehenden A 3 anfallen, kénnen durch die verstarkte Rickhaltung in dem ge-
planten Becken an der Brachter Stral’e auf eine gewasservertragliche Menge reduziert wer-
den. Gegenuber dem erheblichen o&ffentlichen Interesse am Bau und einer ordnungsgema-
Ren, umweltvertraglichen Entwasserung der A 44 haben die durch den Bau des Ruckhaltebe-
ckens beeintrachtigten Belange der Natur und Landschaft ein geringeres Gewicht. Dement-
sprechend kann die erforderliche Befreiung aufgrund der Konzentrationswirkung des Plan-
feststellungsverfahrens dort mit erteilt werden.

Anlagen:
1. Ubersichtsplan und Auszug aus dem Landschaftsplan

2. Bestands- und Konfliktplan, Gestaltungsplan RRB
3. Luftbild

Seite 7 von 7 61/011/2015



	Sachverhalt
	FLD_voname
	Gremium
	Datum
	Beratungsfolge
	Kontrollkästchen1
	FAuswirkung
	Text7
	Kontrollkästchen2
	Text2
	Kontrollkästchen3
	Text3
	Kontrollkästchen4
	Text4
	Kontrollkästchen5
	Text5
	Kontrollkästchen6
	Text6
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT5

